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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2009/2010 vom Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Habilita-
tionsschrift angenommen. Die Schrift, die sich auf dem Stand von Mai 2008 be-
fand, wurde für die Drucklegung aktualisiert. Literatur wurde kursorisch und 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit bis Anfang 2011 berücksichtigt.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Wolfgang Weiß, der die Ar-
beit betreut hat und mit seinen kritischen und wertvollen Hinweisen erheblich 
zum Gelingen dieses Projekts beigetragen hat. Zu großem Dank verpfl ichtet bin 
ich auch Herrn Professor Dr. Justus Haucap, der die Erstellung des Zweitgut-
achtens im Habilitationsverfahren übernommen hat

In dieser breit angelegten Untersuchung, die sich mit dem künftigen Neben-
einander von Medienkonzentrationsrecht und Wettbewerbsrecht befasst, wird 
dem Kartellrecht eine wichtige Stellung eingeräumt. Seit dem Sommer 2009 bin 
ich beim Bundeskartellamt beschäftigt und habe, weit über die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung hinaus, Erfahrungen gesammelt, die mich in meiner 
in dieser Schrift vertretenen Position bestärken. Ich bin dankbar, dass meine Tä-
tigkeit in der 6. Beschlussabteilung, die insbesondere für die Branchen Medien 
und Sport zuständig ist, begonnen hat und ich so die wissenschaftlichen Thesen 
in der Praxis überprüfen konnte.

Die Erstellung der Arbeit wurde mir mit Post-Doc-Stipendien sowie einem 
Habiltitationstipendium aus dem Hochschul- und Wissenschaftsprogramm 
„Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre“ er-
möglicht. Dafür danke ich herzlich.

Ein besonderes Anliegen ist es mir, meine Mutter, Barbara Jungheim, bei 
meiner Danksagung herzvorzuheben, die mir während dieser Zeit in allen Be-
reichen eine große Stütze war und der ich dieses Buch widmen möchte.

Für ihre mentale Unterstützung, Aufmunterungen und konstruktive Ge-
spräche danke ich Herrn Stefan Jans, Frau Julia Kendel, Frau Lou Lenz, Herrn 
Markus Haberkamm und Herrn Tim Zimmermann. Für die sorgfältige Durch-
sicht des Manuskripts zu unterschiedlichen Zeitpunkten möche ich meiner 
Mutter, Frau Julia Kendel und Frau Dr. Sonja Keske danken.

Bonn, im Juli 2011
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I. Einleitung

Die Medienlandschaft verändert sich derzeit schneller als je zuvor. Zu den Ur-
sachen gehören die technischen Entwicklungen, welche zur Konvergenz der 
Medien führen, die Deregulierung und die Globalisierung der Telekommu-
nikations- und Medienmärkte. Es entstehen vertikal integrierte Medienkon-
zerne, die beispielsweise sowohl Kabelnetzbetreiber als auch Inhalteanbieter 
sind. Unternehmen anderer Stufen der Wertschöpfungskette dringen in ange-
stammte Medienmärkte ein. Diese stehen im Wettbewerb mit reinen Rund-
funkveranstaltern und Verlagen. Die crossmediale Konzentration ermöglicht 
Konzernen Synergieeffekte in der Wertschöpfungskette, indem Inhalte über 
verschiedenen Plattformen in unterschiedlichen Medien vermarktet werden 
können. Die deutsche Medienordnung muss hinsichtlich ihrer verfassungs-
mäßigen Vorgaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und den neuen Anforderungen durch die tech-
nischen Entwicklungen und die Globalisierung der Wirtschaft, betrachtet 
werden.

A. Gang der Untersuchung

Folgende Prämissen werden zugrunde gelegt:
1. Die Medienordnung soll sowohl die Vielfaltsgewährleistung als auch die Ver-

hinderung vorherrschender Meinungsmacht in den Medien garantieren.
2. Die Medienordnung soll keine Änderungen des Grundgesetzes notwendig 

machen.
3. Die Medienordnung soll den immer noch dynamischen Entwicklungen im 

Medien- und Telekommunikationsbereich Rechnung tragen und diese be-
herrschbar machen.

4. Der Ansatz soll dogmatisch konsistent und klar sein.
5. Die Medienordnung soll praktisch umsetzbar sein.

Diese Untersuchung verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Kommunika-
tionswissenschaftliche Studien, wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen und 
technische Zusammenhänge bilden die Basis für die Gestaltung des rechtlichen 
Ordnungsrahmens. Während einfachgesetzliche Lösungen, die den Erforder-
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nissen der neuen Medienwelt gerecht werden, noch relativ leicht zu entwickeln 
sind, liegt die Schwierigkeit in einer dogmatisch konsistenten verfassungsrecht-
lichen Herleitung.

Eine grundsätzliche Fragestellung lautet, ob zukünftig auf eine Medienord-
nung, welche den Pluralismus in den Medien gewährleistet, verzichtet werden 
und folglich auch die Regelung des Rundfunks dem Wettbewerbsrecht überlas-
sen werden kann, oder ob eine spezifi sche Medienkonzentrationskontrolle nicht 
nur national, sondern auch auf europäischer Ebene verankert werden muss. 
Sollte eine neue Medienordnung notwendig werden, darf diese nicht durch neue 
technische Entwicklungen sofort wieder hinfällig werden. Zudem muss dieser 
Vorschlag einer Medienordnung umsetzbar sein; das bedeutet zum einen, dass 
Möglichkeiten zur Kontrolle der Regelungen, zum anderen die Möglichkeit, die 
Einhaltung der Regelungen durchzusetzen, bestehen müssen.

Außerdem müssen auch die Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften 
einbezogen werden, denn eine Medienordnung darf nicht dazu führen, dass die 
Marktmechanismen in diesem Sektor vollständig außer Kraft gesetzt werden. 
Insoweit muss versucht werden, einen Ausgleich zwischen dem rechtlich Not-
wendigen und dem volkswirtschaftlich Sinnvollen zu schaffen. Dabei geben die 
technischen Entwicklungen und Möglichkeiten den Rahmen für diese rechtlich 
notwendigen Regelungen vor und setzen gleichzeitig deren Grenzen hinsicht-
lich der Kontrollmöglichkeiten. Auch die Untersuchungen der Kommunika-
tionswissenschaften müssen für eine sinnvolle Betrachtung der Medien heran-
gezogen werden, da diese Auskunft über das Nutzungsverhalten der Rezi-
pienten und demzufolge über den Prozess der Meinungsbildung in der neuen 
Medienlandschaft geben können. Weil die Medienordnung gerade diesen Pro-
zess schützen soll, muss sie auf die Ergebnisse der empirischen Studien der 
Kommunikationswissenschaften zurückgreifen.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, wie das Gebot des Pluralis-
mus in den Medien, welches Verfassungsrang beansprucht, künftig gewährleis-
tet und ausgefüllt werden kann. Besonders das Nebeneinander von Medienkon-
zentrationsrecht und Wettbewerbsrecht ist auf seine Funktionstauglichkeit zu 
überprüfen.

Die Diskussion über die Konvergenz der Medien wird durch eine Darstel-
lung und Erläuterung der technischen Entwicklungen eingeleitet. Dem schließt 
sich eine Erörterung des Begriffs Pluralismus sowohl aus Sicht des Anbieters 
als auch des Rezipienten an. Es werden kommunikationswissenschaftliche Un-
tersuchungen herangezogen, die belegen, dass das Bild des passiven Medien-
nutzers, auf welchen die derzeitige Rundfunkordnung abstellt, nicht der Reali-
tät entspricht. Der Mediennutzer ist aktiv und nutzt die Medien zur Bedürfnis-
befriedigung. Der Rundfunk steht in Konkurrenz mit anderen Möglichkeiten 
zur jeweils angestrebten Bedürfnisbefriedigung, wie andere Mediengattungen. 
Dies ist bei der Ausgestaltung einer Medienordnung zu berücksichtigen. Auch 

I. Einleitung
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die Folgen des Konvergenzprozesses für die Gesellschaft, welche anhand empi-
rischer Studien dargestellt werden, lassen Rückschlüsse über Änderungen des 
Mediennutzungsverhaltens und über den Prozess der öffentlichen Meinungs-
bildung zu. Diese Erkenntnisse müssen ebenfalls in eine zukunftsfähige Me-
dienordnung, die dem Vielfaltsgebot genügt, einfl ießen. Die ökonomische Be-
trachtung der Medienmärkte macht sichtbar, ob weiterhin eine Regulierungs-
notwendigkeit des Rundfunkmarktes besteht.

Die aktuelle Rundfunkordnung ist durch die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts geprägt, weshalb die Rundfunkurteile des Bundesverfas-
sungsgerichts daraufhin untersucht werden, ob die technischen Entwicklungen 
und die in empirischen Studien zur Mediennutzung nicht zu einer anderen Aus-
legung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zwingen. Ein neuer Ansatz kann die Mög-
lichkeiten des Gesetzgebers auf einfachgesetzlicher Ebene erweitern und die 
Einordnung und Behandlung neuer Medien handhabbar machen.

Allerdings kann der deutsche Gesetzgeber nicht beliebig eine neue Medien-
ordnung ausgestalten, sondern muss die Vorgaben des europäischen Rechts be-
achten. Deshalb werden zunächst die primärrechtlichen und sekundärrecht-
lichen Vorgaben des europäischen Rechts dargestellt, um den verbleibenden 
Handlungsspielraum des deutschen Gesetzgebers zu bestimmen. Dabei werden 
die Kompetenzverteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten sowie der Rang 
des Pluralismus im Unionsrecht erörtert. Das Sekundärrecht, welches Einfl uss 
auf die nationale Medienordnung hat, wird vorgestellt. Es wird geprüft welchen 
Beitrag das europäische Wettbewerbsrecht zur Machtbegrenzung von Medien-
unternehmen leistet. Weiterhin werden die Anläufe für ein europäisches Me-
dien konzentrationsrecht kritisch betrachtet.

Daran anschließend wird der einfachgesetzliche Rahmen des deutschen 
Rechts mit der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern analysiert. 
Während die Länder die inhaltlichen Regelungen der Medienordnung im 
Rundfunkstaatsvertrag, den Landesmediengesetzen1 und den Pressegesetzen 
niedergelegt haben, ist der Bund für das Telekommunikationswesen, den 
wirtschaftlichen Bereich der neuen Dienste2 und das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen zuständig. Derzeit wird die Zugangsproblematik zu 
technischen Einrichtungen wie digitale Plattformen von Kabelnetz- oder Sa-
tellitenbetreibern sowohl im Rundfunkstaatsvertrag als auch im Telekom-
munikationsgesetz geregelt. Die Fragestellung lautet, inwieweit diese „dop-
pelte“ Regelung notwendig ist. Es wird sowohl die alte Rechtslage des 
9.  Rundfunkänderungsstaatsvertrags als auch die derzeitige Rechtslage auf 
ihre Zukunftsfähigkeit geprüft. Die große Fragestellung lautet, wie das künf-
tige Nebeneinander von Medienkonzentrationsrecht und Wettbewerbsrecht 

1 Die Landesmediengesetze werden nicht in die Untersuchung einbezogen.
2 In Form des Telemediengesetzes.
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ausgestaltet werden kann. Dazu wird die Leistungsfähigkeit des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen für den Bereich der Medien kritisch be-
trachtet, vor allem in Bezug auf sich neu entwickelnde Medienmärkte bzw. 
konglomerate Medienunternehmen. Wenn die Vielfalt der Informationen zu-
nimmt, geht die Gefahr von Gatekeepern aus, welche aufgrund des Eigentums 
an Netzen oder technischen Einrichtungen den Zugang zu und die Weiter-
leitung von Informationen regeln. Gerade diese Zugangsfragen sind mit dem 
sektorspezifi schen Telekommunikationsgesetz, dem Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen und den europäischen Wettbewerbsregeln zu bewäl-
tigen. Je mehr Einschränkungen des Zugangs zu Netzen oder technischen 
Einrichtungen die Vielfalt in den Medien behindern, desto besser ist das Wett-
bewerbsrecht zur Aufl ösung dieser aufgrund der Marktmacht der Gatekeeper 
möglichen Diskriminierungen und Behinderungen geeignet und ein spezifi -
sches Medienkonzentrationsrecht könnte überfl üssig werden. Ausgehend von 
dem bestehenden Medienkonzentrationsrecht des Rundfunkstaatsvertrags 
wird ein Vorschlag für einen neuen Ansatz gemacht, der aufgrund der im ver-
fassungsrechtlichen Teil erarbeiteten Dogmatik möglich wird. Auch die Dis-
kussion für eine neue Regelungsstruktur im Bereich der Medien wird aufge-
griffen.

Im letzten Teil wird das internationale Wirtschaftsrecht betrachtet, welches 
sich gerade für die Behandlung global agierender Medienkonzerne als Ergän-
zung zum nationalen und europäischen Wettbewerbsrecht hilfreich erweisen 
könnte. Im Vordergrund steht zunächst die WTO mit ihren multilateralen und 
plurilateralen Verträgen. Für den Bereich der Medien sind dabei vor allem das 
GATT und das GATS von Bedeutung. Weiterhin wird geprüft, welche Durch-
setzungsmöglichkeiten für Wettbewerbsgesetze auf internationaler Ebene be-
stehen. Auch die Anerkennung des Schutzes der kulturellen Vielfalt auf inter-
nationaler Ebene und die Möglichkeiten der Berücksichtigung der kulturellen 
Vielfalt im Rahmen der WTO werden dargelegt. Zwar sind die rechtlichen Vor-
gaben auf internationaler Ebene in ihrer Verbindlichkeit und Engmaschigkeit 
keineswegs mit dem europäischen Recht vergleichbar, aber sie zeigen die Rich-
tung der Entwicklungen auf internationaler Ebene auf.

I. Einleitung
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B. Die Digitalisierung und die Konvergenz der Medien

1. Der Begriff der Konvergenz

Der Begriff der Konvergenz wird im Telekommunikationsbereich für die di-
gitale Datenübertragung verwendet. Die Konvergenzthese beruht auf der An-
nahme, dass die bisher getrennten Sektoren des Kommunikationswesens Rund-
funk und Telefonie aufgrund der Digitalisierung3 zusammenwachsen.4 Die 
Notwendigkeit eines einheitlichen Ordnungsrahmens, wenn alle Dienste über 
eine einheitliche Technik verwirklicht werden, ist zu untersuchen und bei Be-
darf ein Entwurf für einen solchen Ordnungsrahmen zu machen.

2. Die digitale Datenübertragung

Bei der digitalen Datenübertragung werden alle Informationen mit Hilfe eines 
standardisierten Codes in ein Zahlensystem, das nur aus den Ziffern „O“ und 
„1“ besteht, übersetzt.5 Dabei spielt es keine Rolle, ob die übertragenen digita-
len Datenpakete letztlich Sprache oder Musik, Bilder oder Texte enthalten.6 Die 

3 Scheuer, Alexander/Knopp, Michael, Glossar des digitalen Fernsehens, IRIS-spezial 
2004, S. 5 ff.

4 Hesse, Albrecht, Neue Konzepte zur Regulierung von Infrastrukturen für die elektro-
nische Kommunikation im Zeichen der Konvergenz der Medien, in: Schwarze, Jürgen/Hesse, 
Albrecht (Hrsg.), Rundfunk und Fernsehen im digitalen Zeitalter, 2000, S. 49; Rossen-Stadt-
feld, Helge, Medienaufsicht unter Konvergenzbedingungen, in: ZUM 2000, S. 36; Gouna-
lakis, Georgios, Konvergenz der Medien – Sollte das Recht der Medien harmonisiert werden?, 
Gutachten C zum 64. Deutschen Juristentag, Berlin 2002, S. 12; Holznagel, Bernd, Konver-
genz der Medien – Herausforderungen an das Recht, in: NJW 2002, S. 2351 f.; Holznagel, 
Bernd, Rechtliche Aspekte von Konvergenz und Digitalisierung, in: R. Keil-Slawik (Hrsg.), 
Digitale Medien und gesellschaftliche Entwicklung, 2001, S. 31 f.; Dörr, Dieter/Janik, Viktor/
Zorn, Nicole, Der Zugang zu Kabelnetzen und die Regelungen des europäischen Rechts, in: 
Die Landesmedienanstalten (Hrsg.), Der Zugang zum digitalen Kabel, 2002, S. 60 f.;  Bonin, 
Andreas von, Die Kontrolle digitaler Kommunikationsinhalte, S. 54; Petersen, Jens, Medien-
recht, 2005, § 1, Rdnr. 21; Kübler, Friedrich, Markt- und Unternehmenstransparenz im Multi-
Media-Zeitalter, in: W. Hoffmann-Riem/H. Simonis (Hrsg.), Chancen, Risiken und Rege-
lungsbedarf im Übergang zum Multi-Media-Zeitalter, 1995, S. 65; Bertelsmann-Stiftung, 
Kommunikationsordnung 2010, 2001, S. 82.

5 A. Hesse, Neue Konzepte zur Regulierung von Infrastrukturen für die elektronische 
Kommunikation im Zeichen der Konvergenz der Medien, S. 46; A. Scheuer/M. Knopp, IRIS-
spezial 2004, S. 1; Schulte-Kellinghaus, Jan, Rundfunkbegriff und Gesetzgebungskompen-
tenz im digitalen Zeitalter, 1998, S. 12; Hoffmann-Riem, Wolfgang/Vesting, Thomas, Ende 
der Massenkommunikation? Zum Strukturwandel der technischen Medien, in: W. Hoff-
mann-Riem/T. Vesting (Hrsg.), Perspektiven der Informationsgesellschaft, 1995, S. 12; D. 
Dörr/V. Janik/N. Zorn, Der Zugang zu Kabelnetzen und die Regelungen des europäischen 
Rechts, S. 22.

6 Mest mäcker, Ernst-Joachim, Über den Einfl uß von Ökonomie und Technik auf Recht 
und Organisation der Telekommunikation und der elektronischen Medien, in: E.-J. Mest-
mäcker (Hrsg.), Kommunikation ohne Monopole II, 1995, S. 34; A. Hesse, Neue Konzepte 
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Technik der digitalen Kompression7 ermöglicht es, den Datenstrom erheblich 
zu reduzieren, ohne dass der Hör- oder Seheindruck geschmälert wird.8 Durch 
die Datenkompression können wesentlich mehr Inhalte gleichzeitig transpor-
tiert werden.9 So können auf der gleichen Bandbreite statt eines analogen Fern-
sehprogramms zwischen sechs bis acht digitale Fernsehprogramme übertragen 
werden.10

Die Möglichkeit der Übertragung von Rundfunk, Telefonie und Internet 
über das gleiche Breitbandkabelnetz hat zur Folge, dass die bisher übliche Tren-
nung von Telekommunikation und Rundfunk anhand der Netze für die Über-
mittlung der Daten nicht mehr trägt.11 In Anschluss an Mest mäcker ist festzu-
stellen, dass neue technische Entwicklungen rechtserheblich werden, wenn sie 
neue unternehmerische Möglichkeiten eröffnen, bei denen zu entscheiden ist, 
wer berechtigt ist oder sein soll, sie wahrzunehmen.12 Monopolstellungen auf 
einem Markt können durch die zusammenwachsende Technik auf angrenzende 
Märkte ausgedehnt werden.13

Der Begriff der Konvergenz kann unter mehreren Aspekten betrachtet wer-
den. Darunter fällt die bereits erwähnte technische Konvergenz, die man in die 
Konvergenz der Kommunikationsplattformen und die Konvergenz der Endge-

zur Regulierung von Infrastrukturen für die elektronische Kommunikation im Zeichen der 
Konvergenz der Medien, S. 46; A. v. Bonin, Die Kontrolle digitaler Kommunikationsinhalte, 
S. 48 f.; Holznagel, Bernd/Stenner, Daniel, Rundfunkrecht, 2003, S. 12; Wissenschaftlicher 
Beirat beim BMWT, Offene Medienordnung, 1999, Nr. 19.

7 A. Scheuer/M. Knopp, IRIS-spezial 2004, S. 6 f.; J. Schulte-Kellinghaus, Rundfunkbe-
griff und Gesetzgebungskompetenz im digitalen Zeitalter, S. 14 f.; D. Dörr/V. Janik/N. Zorn, 
Der Zugang zu Kabelnetzen und die Regelungen des europäischen Rechts, S. 24 ff.

8 A. Hesse, Neue Konzepte zur Regulierung von Infrastrukturen für die elektronische 
Kommunikation im Zeichen der Konvergenz der Medien, S. 45; Gersdorf, Hubertus, Der ver-
fassungsrechtliche Rundfunkbegriff im Lichte der Digitalisierung der Telekommunikation, 
1995, S. 18 f.; A. v. Bonin, Die Kontrolle digitaler Kommunikationsinhalte, S. 49; B. Holzna-
gel/D. Stenner, Rundfunkrecht, S. 11; Nischan, Anett, Digitale multimediale Videodienste 
(Digital Video Broadcasting), 2000, S. 14.

9 Schoch, Friedrich, Konvergenz der Medien – Sollte das Recht der Medien harmonisiert 
werden?, in: JZ 2002, S. 800; Hübner, Jörg, Multimediadienste, 1998, S. 4; Engel, Christoph, 
Multimedia und das deutsche Verfassungsrecht, in: W. Hoffmann-Riem/T. Vesting (Hrsg.), 
Perspektiven der Informationsgesellschaft, 1995, S. 156; Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Kom-
munikationsordnung 2010, 2001, S. 23.

10 A. Hesse, Neue Konzepte zur Regulierung von Infrastrukturen für die elektronische 
Kommunikation im Zeichen der Konvergenz der Medien, S. 45; H. Rossen-Stadtfeld, ZUM 
2000, S. 37; B. Holznagel/D. Stenner, Rundfunkrecht, S. 11.

11 F. Schoch, Konvergenz der Medien – Sollte das Recht der Medien harmonisiert werden?, 
in: JZ 2002, S. 799; H. Hege, Offene Wege in eine digitale Zukunft, S. 62; Petersen, Frauke, 
Virtuelle Werbung und Split-Screening, 2002, S. 44; C. Engel, Multimedia und das deutsche 
Verfassungsrecht, S. 156.

12 E.-J. Mest mäcker, Über den Einfl uß von Ökonomie und Technik auf Recht und Orga-
nisation der Telekommunikation und der elektronischen Medien, S. 35.

13 E.-J. Mest mäcker, Über den Einfl uß von Ökonomie und Technik auf Recht und Orga-
nisation der Telekommunikation und der elektronischen Medien, S. 35.

I. Einleitung



7

räte aufspalten kann.14 Die Konvergenz der Kommunikationsplattformen bein-
haltet die Möglichkeit der Übertragung von Daten auf unterschiedlichen Net-
zen.15 Bei der Konvergenz der Endgeräte kann am Ende der Entwicklung ein 
einziges Multimedia-Endgerät stehen, das die Funktionen von Telefon, Fernse-
her, Computer und Spielkonsole vereint.16 Die technische Konvergenz führt zur 
Konvergenz der Dienste und Märkte und der Konvergenz des Nutzerverhal-
tens.17 Allerdings ist zu beachten, dass der Begriff Konvergenz eigentlich „sich 
annähern“ bedeutet. Die Entwicklung führt nicht zwangsläufi g zu einem „Mul-
timedia-Endgerät“, sondern wird zu einem Nebeneinander unterschiedlicher 
Endgeräte mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten aber Nutzungsschwer-
punkten führen.18 Auch die angebotenen Dienste verändern sich und sind folg-
lich mit den bestehenden Rastern nicht eindeutig erfassbar.

Das Angebot an medialen Diensten wird vielfältiger.19 Es entstehen neue 
Medienangebote,20 sowie Programm-, Vermarktungs- und Nutzungsformen.21 
Rundfunk wird durch Pay-per-channel, Pay-per-View und Spartenkanäle er-
weitert.22 Bei Pay-per-channel bezahlt der Kunde für zusätzliche Programme, 
während er beim Pay-per-View23 direkt für bestimmte Sendungen, wie zum 

14 G. Gounalakis, Konvergenz der Medien, S. 13 ff.; D. Dörr/V. Janik/N. Zorn, Der Zu-
gang zu Kabelnetzen und die Regelungen des europäischen Rechts, S. 62 ff.; Lenz, Michael, 
Konvergenz der Medien: Erscheinungsformen und Rechtsfolgen, in: J. Stender-Vorwachs 
(Hrsg), Telekommunikation und Recht, 2008, S. 88 ff.; Mückl, Stefan, Die Konvergenz der 
Medien im Lichte des neuen Telemediengesetzes, in: JZ 2007, S. 1078.

15 H. Rossen-Stadtfeld, ZUM 2000, S. 37; F. Schoch, JZ 2002, S. 799; Kibele, Babette, 
Multi media im Fernsehen, 2001, S. 26 f.; H. Hege, Offene Wege in die digitale Zukunft, S. 62; 
J. Petersen, Medienrecht, § 1, Rdnr. 21.

16 G. Gounalakis, Konvergenz der Medien, S. 15; Heinrich, Jürgen, Medienökonomie, 
Bd. 1, 2001, S. 205; B. Kibele, Multimedia im Fernsehen, S. 31 f.; Oehmichen, Eckehardt/
Schröter, Christian, Fernsehen, Hörfunk, Internet: Konkurrenz, Konvergenz oder Komple-
ment?, in: MP 2000, S. 359; F. Schoch, JZ 2002, S. 799; H. Rossen-Stadtfeld, ZUM 2000, S. 37. 
Andere Ansicht: Zimmer, Jochen, Interaktives Fernsehen – Durchbruch via Internet?, in: MP 
2000, S. 110; J. Petersen, Medienrecht, § 1, Rdnr. 21; Bertelsmann-Stiftung, Kommunikati-
onsordnung 2010, S. 49; Gscheidle, Christoph/Fisch, Martin, Der Einfl uss der Computeraus-
stattung auf die Internetnutzung, in: MP 2005, S. 578 f.

17 G. Gounalakis, Konvergenz der Medien, S. 15 ff; F. Schoch, JZ 2002, S. 799; H. Rossen-
Stadtfeld, ZUM 2000, S. 37; D. Dörr/V. Janik/N. Zorn, Der Zugang zu Kabelnetzen und die 
Regelungen des europäischen Rechts, S. 64 ff.; Bertelsmann-Stiftung, Kommunikationsord-
nung 2010, S. 82; Lehrke, Anne, Pluralismus in den Medien, 2006, S. 69 ff.; M. Lenz, Konver-
genz der Medien, in: J. Stender-Vorwachs (Hrsg), Telekommunikation und Recht, S. 92 ff.; 
S. Mückl, JZ 2007, S. 1078.

18 Stipp, Horst, Nutzung alter und neuer Medien in den USA, in: MP 2000, S. 127; Ber-
telsmann-Stiftung (Hrsg.), Kommunikationsordnung 2010, S. 29; A. Lehrke, Pluralismus in 
den Medien, S. 69.

19 F. Schoch, JZ 2002, S. 799 f.
20 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Kommunikationsordnung 2010, S. 28.
21 H. Rossen-Stadtfeld, ZUM 2000, S. 37.
22 H. Rossen-Stadtfeld, ZUM 2000, S. 37.
23 A. Scheuer/M. Knopp, IRIS-spezial 2004, S. 24; Seeger, Peter, Strukturveränderungen 
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